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Einleitung 

Problemstellung und Relevanz des Themas 

Die Möglichkeiten des Staates zur Setzung von Mindestarbeitsbedingungen wa-
ren bisher noch nicht Gegenstand einer umfassenden wissenschaftlichen Untersu-
chung. Dies ist erstaunlich, denn einige der in diesem Zusammenhang auftretenden 
Einzelfragen erfreuen sich einer regen Diskussion. Den Zusatz "unter besonderer 
Berücksichtigung des Falles der partiellen Machtlosigkeit von Arbeitnehmerkoali-
tionen" erhielt das Thema, weil die hier untersuchte Fragestellung in diesem Fall 
eine besonders große praktische Bedeutung haben dürfte. Denn im Fall der partiel-
len Machtlosigkeit werden die Gewerkschaften regelmäßig nicht in der Lage sein, 
für ihre Mitglieder (angemessene) Arbeitsbedingungen zu normieren, so daß sich 
die Frage nach den Möglichkeiten des Staates zur Setzung von (Mindest-)Arbeits-
bedingungen stellt. Von besonderem Interesse ist dann der Umfang der Normset-
zungsbefugnis des Staates, also die Frage, ob der Staat nur unzumutbare oder auch 
unbillige Arbeitsbedingungen unterbinden kann 1• 

Gegenwärtig werden etwa 90% aller Arbeitnehmer in der Bundesrepublik ent-
sprechend den Tarifentgelten entlohnt2 , entweder weil Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber tarifgebunden sind, auf einen Tarifvertrag individualvertraglich Bezug genom-
men wird, ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wurde oder weil sich 
die Arbeitsvertragsparteien bei der Festsetzung der Entgelte an die Tarifentgelte 
anlehnen. Dennoch sind bereits heute in ausgewählten Branchen und bei einzelnen 
Arbeitnehmergruppen unbillige Arbeitsbedingungen zu beobachten. Besonders ge-
fährdet sind Berufsanfänger und Arbeitnehmer, die in Branchen mit direktem Kon-
kurrenzdruck zu Niedriglohnländern arbeiten. Wahrend bei letzteren z.T. von Ak-
kordlöhnen von 8,87 DM pro Stunde berichtet wird3 - der Lohn beruht auf einem 
Firmentarifvertrag - werden junge Arbeitnehmer oft in die Scheinselbständigkeit 
gedrängt. Von jungen scheinselbständigen Architekten wird sogar berichtet, daß 
ihr Entgelt unter dem Mindeststundenlohn jener Bauarbeiter liegt, die errichten, 
was die Architekten geplant und gezeichnet haben4 . 

I Als unzumutbar werden im Folgenden solche Arbeitsbedingungen angesehen, die auch 
mit den Synonymen unerträglich, abstoßend oder unausstehlich beschrieben werden können. 
Unter unbilligen Arbeitsbedingungen werden solche verstanden, die lediglich als ungerecht, 
unpassend, ungehörig, unredlich, unschicklich oder unangemessen anzusehen sind. 

2 Heinze, FS Gaul, S. 305, 321; Heinze, DB 1996, S. 729, 732; Woll, Deregulierung, S. 97, 
103; Die Zeit Nr. 24/1998 vom 04. 06. 1998, S. 13 ff. 

3 Die Zeit Nr. 24/1998 vom 04. 06. 1998, S. 14. 
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Dennoch fehlt es dem Thema in seiner Breite gegenwärtig noch an Brisanz. Es 
ist jedoch auch Aufgabe der Wissenschaft, sich mit Fragestellungen zu beschäfti-
gen, die momentan noch nicht aktuell sind, um für den Fall, daß sie akut werden 
sollten, Problemanalysen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Freilich 
ist es vergebene Mühe, sich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, deren Eintritt 
praktisch auszuschließen ist. Deshalb wird in der Einleitung zunächst untersucht, 
ob in Deutschland überhaupt die realistische Gefahr der partiellen Machtlosigkeit 
von Arbeitnehmerkoalitionen besteht. Hierzu werden zunächst gewerkschaftliche, 
gesellschaftliche, nationale, europäische und globale Trends und Entwicklungen 
betrachtet. 

A. Die gewerkschaftliche Mitgliederentwicklung 

Die Schwäche von Arbeitnehmerkoalitionen kann verschiedene Ursachen ha-
ben. Primäre Griinde werden wahrscheinlich sinkende Mitgliederzahlen und ein 
geringer Organisationsgrad der Arbeitnehmer sein. Diese sind jedoch auch ein 
Spiegelbild gesellschaftlicher und globaler Entwicklungen. Untersucht wird des-
halb zunächst die absolute Mitgliederentwicklung der letzten Jahre der vier großen 
gewerkschaftlichen (Dach-)Verbände Deutschlands. Dies sind der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB), der Deutsche Beamtenbund (DBB), die Deutsche Ange-
stellten-Gewerkschaft (DAG) und der Christliche Gewerkschaftsbund Deutsch-
lands (CGB). Von besonderem Interesse ist hierbei die Mitgliederentwicklung in 
Teilbereichen, wie die Anzahl jugendlicher Gewerkschaftsrnitglieder, die Mitglie-
derentwicklung in einzelnen Berufsgruppen, der Organisationsgrad in bestimmten 
sich neu entwickelnden Beschäftigungsfeldern und einzelnen Regionen. Denn par-
tielle Machtlosigkeit von Arbeitnehmerkoalitionen kann theoretisch in einer Re-
gion oder Branche eintreten, obwohl in einer anderen Region oder Branche ein ho-
her Organisationsgrad herrscht. 

Betrachtet man die absoluten Mitgliederzahlen (Tabelle 1), so ist ein stetiger 
Rückgang des Mitgliederbestandes zu verzeichnen. So verloren die Einzelgewek-
schaften des DGB von 1991 bis 19975 3.176.942 Mitglieder (26,92%), der CGB 
7.957 Mitglieder (2,56%) und die DAG 95.509 Mitglieder (16,33%). Der Mitglie-
derzuwachs des DBB fällt insoweit etwas aus dem Rahmen, ist aber hauptsächlich 
auf die seit 1991 einsetzenden Verbeamtungen in Ostdeutschland zuriickzuführen. 
Ein gegenläufiger Trend ist der Mitgliederentwicklung des DBB deshalb nicht zu 

4 Die Zeit Nr. 2411998 vom 04. 06. 1998, S. 13 ff.- Hier wird auch mit Beispielen die 
Situation weiterer Arbeitnehmergruppen dargestellt. 

5 Dieser Zeitraum wurde wegen der erst ab 1991 vorliegenden gesamtdeutschen Ver-
gleichsdaten gewählt. Ein Vergleich der Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften in den 
alten Bundesländern über einen längeren Zeitraum ergibt den gleichen Trend. 
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entnehmen. Auch die Zahl der im DBB organisierten Arbeiter und Angestellten ist 
rückläufig. Sie sank von 1992 bis 1995 um 49.714 Arbeiter und Angestellte 
(14,29%)6. Die absoluten Zahlen lassen somit einen stetigen, für die Gewerkschaf-
ten fast bedrohlichen Mitgliederrückgang erkennen. Eine Trendwende7 oder zu-
mindest das Erreichen einer Talsohle8 ist nicht in Sicht. 

Neben den absoluten Zahlen ist auch der Organisationsgrad der abhängig Be-
schäftigten Trendbarometer für die Schlagkraft und soziale Mächtigkeit der Ge-
werkschaften. Der Organisationsgrad gibt sogar genauer über die Mächtigkeit der 
Gewerkschaften Auskunft, denn er berücksichtigt die sinkende Zahl der abhängig 
Erwerbstätigen. Da die Gewerkschaften jedoch mehr Mitglieder verloren haben, 
als Arbeitsplätze abgebaut wurden, ist der Brutto-Organisationsgrad (BOG)9 von 
1991 bis 1995 von 40,57% auf 34,88% gesunken (Tabelle 2). Der BOG beinhaltet 
jedoch auch arbeitslose Gewerkschaftsmitglieder, Rentner, Studenten, Wehr- und 
Zivildienstleistende. Auch er gibt deshalb nur bedingt über die soziale Mächtigkeit 
der Gewerkschaften in den Betrieben und Verwaltungen, sowie gegenüber Arbeit-
gebern und Arbeitgeberverbänden Auskunft. Um einen realistischen Annäherungs-
wert zum Netto-Organisationsgrad zu erhalten, muß der BOG um circa 20 Prozent 
(nicht 20 Prozentpunkte) für nicht aktiv im Berufsleben stehende Mitglieder ver-
mindert werden10. Das sich nun ergebende Bild gibt die kritische Lage der Ge-
werkschaften deutlicher wieder. Danach betrug der Organisationsgrad der Gewerk-
schaften 1995 in den Betrieben und Verwaltungen tatsächlich nur noch durch-
schnittlich 28%, der Organisationsgrad des DGB nur noch 23%. 

Ein wichtiges Indiz für die zukünftige Entwicklung der Gewerkschaften ist ihre 
Akzeptanz bei den jungen Arbeitnehmern. Eine Gewerkschaft ohne Nachwuchs 
vergreist erst und stirbt schließlich. Aber die Zahlen der gewerkschaftlichen Mit-
gliederentwicklung bei den jungen Arbeitnehmern 11 sind schlicht verheerend. Die 
größte Fachgewerkschaft der Welt, die IG Metall, wies 1996 29.614 weniger Mit-
glieder im Alter bis zu 25 Jahren aus als noch ein Jahr zu vor. Dies ist ein Rück-
gang von 12,02% gegenüber dem Vorjahr. In Ostdeutschland verlor die IGM 1996 
sogar 28,68% ihrer jugendlichen Mitglieder12. 

6 Pege, gr 1 I 1995, S. 63, 64 (Tabelle 1); ders., gr 1 I 1996, S. 44, 47. 
7 Pege, gr 1 I 1996, S. 44 ff. 
s Pege, gr 4/1996, S. 39 ff. 
9 Der Bruttc-Organisationsgrad bezeichnet das unbereinigte Verhältnis von statistischen 

Angaben zur Gesamtzahl der abhängig Beschäftigten zur Gesamtzahl der von den Gewerk-
schaften gemeldeten Mitglieder. 

10 Pege, gr 1 I 1994, S. 111, 112 f.; gr 4/1996, S. 39, 41; Im gr 411996, S. 39,48 bezeich-
net Pege diese Berechnung allerdings als wohlwollend und hält einen Abzug von 25% für 
realistisch. 

II Junge Arbeitnehmer sind bezogen auf die folgenden Angaben Arbeitnehmer bis zu 25 
Jahren, bei der HBV Arbeitnehmer bis zu 27 Jahren. 

12 Pege, gr 1 I 1997, S. 66, 77. 
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